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(IGS)“ vom 6.5.1992 (SVBl. S. 155 und 210), zu-
letzt geändert durch RdErl. vom 31.1.2002 (SVBl. 
S. 76) - VORIS 22410 01 00 47 005 - 

b) RdErl. „Die Arbeit in der Grundschule“ vom 
3.2.2004 (SVBl. S. 85) 

c) Verordnung zur Schulentwicklungsplanung (VO-
SEP) vom 19.10.1994 (Nds. GVBl. S. 460; SVBl. S. 
311), geändert durch Verordnung vom 19.11.2003 
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d) RdErl. „Rahmenrichtlinien für das allgemein bilden-
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len“ vom 22.3.1996 (SVBl. S. 87), zuletzt geändert 
durch RdErl. vom 8.2.2002 (SVBl. S. 128) - VORIS 
22410 01 27 40 007 -  

k) Verordnung über die Durchlässigkeit sowie über 
Versetzungen und Überweisungen an den allge-
mein bildenden Schulen (Durchlässigkeits- und 
Versetzungsverordnung) vom 19.6.1995 (Nds. 
GVBl. S. 184 und 440; SVBl. S. 182), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 19.11.2003 (Nds. 
GVBl. S. 404; SVBl. 2004 S. 18) 

l) Erl. „Ergänzende Bestimmungen zur Durchlässig-
keits- und Versetzungsverordnung“ vom 19.6.1995 
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19.11.2003 (SVBl. 2004 S. 20) - VORIS 22410 01 
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n) Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbe-
reich I (AVO-SI) vom 7.4.1994 (Nds. GVBl. S. 197; 
SVBl. S. 140), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 19.11.2003 (Nds. GVBl. S. 401; SVBl. 2004 S. 
13) 

o) RdErl. „Ergänzende Bestimmungen zur Verord-
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nung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I“ 
vom 19.11.2003 (SVBl. 2004 S. 16) - VORIS 22410 
01 41 40 002 -  

p) Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-
GO) vom 26.5.1997 (Nds. GVBl. S. 139; SVBl. S. 
177), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
2.12.2002 (Nds. GVBl. S. 764; SVBl. 2003 S. 6) 

q) Erl. „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung 
über die gymnasiale Oberstufe (EB-VO-GO) vom 
26.5.1997 (SVBl. S. 187), zuletzt geändert durch 
Erl. vom 20.7.2001 (SVBl. 344) 

 
 
1.  Stellung der IGS innerhalb des öffentli-
chen Schulwesens 
 

 

 
1.1  Die IGS umfasst die Schuljahrgänge 5 
bis 13, im Sekundarbereich I die Schuljahr-
gänge 5 bis 10 (§§ 5 und 12 NSchG). Im 
Sekundarbereich I ist die IGS nach Schul-
jahrgängen gegliedert. 
 

 
1.1  Die IGS umfasst die Schuljahrgänge 5 
bis 12, im Sekundarbereich I die Schuljahr-
gänge 5 bis 10 (§§ 5 und 12 NSchG). Im 
Sekundarbereich I ist die IGS nach Schul-
jahrgängen gegliedert. 
 

 
1.2  Die IGS baut auf der Grundschule auf. 
Die Aufnahme in die IGS kann nach § 59a 
NSchG beschränkt werden; das Nähere re-
gelt die Schule in Abstimmung mit dem 
Schulträger. 
 

 

 
1.3  An der IGS können dieselben Abschlüs-
se wie an den in §§ 9 bis 11 NSchG genann-
ten Schulformen erworben werden. Das Nä-
here regelt die Bezugsverordnung zu n und 
der Bezugserlass zu o. Bei Schülerinnen 
und Schülern mit einem sonderpädagogi-
schen Förderbedarf gelten bei zieldifferenter 
Integration die Bestimmungen der entspre-
chenden Förderschule. 
 

 

 
1.4  In den Schuljahrgängen 5 bis 10 der 
IGS unterrichten Lehrkräfte mit dem Lehramt 
an Grund- und Hauptschulen, an Realschu-
len, an Gymnasien und ggf. an Förderschu-
len. 
 

 
1.4  Im Sekundarbereich I der IGS unterrich-
ten Lehrkräfte mit dem Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen, an Realschulen, an 
Gymnasien und ggf. an Förderschulen. 
 

 
1.5  Die Zügigkeit der IGS wird gemäß Be-
zugsverordnung zu c bestimmt. 
 

 

 
2.  Aufgaben und Ziele 
 

 

 
2.1  Die IGS hat wie alle Schulen die Aufga-
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be, den im Niedersächsischen Schulgesetz 
festgelegten Erziehungs- und Bildungsauf-
trag zu erfüllen. Ihre Arbeit ist geprägt durch 
das Bestreben, Schülerinnen und Schülern 
mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
gemeinsame Lernerfahrungen zu vermitteln 
und sie durch differenzierenden Unterricht 
individuell zu fördern. Die besondere schul-
formbezogene Aufgabe ist in § 12 Abs. 2 
NSchG festgelegt. 
 
 
2.2  Die Ziele, Inhalte und Methoden für den 
Unterricht in den Schuljahrgängen 5 bis 10 
sind in den Rahmenrichtlinien nach dem 
Bezugserlass zu d sowie weiteren curricula-
ren Vorgaben für die IGS festgelegt. Bei 
Schülerinnen und Schülern mit einem son-
derpädagogischen Förderbedarf sind bei 
zieldifferenter Integration die Rahmenrichtli-
nien der entsprechenden Förderschule he-
ranzuziehen. 
 

 
2.2  Die Ziele, Inhalte und Methoden für den 
Unterricht in den Schuljahrgängen 5 bis 10 
sind in den Lehrplänen (Kerncurricula) nach 
dem Bezugserlass zu d sowie weiteren cur-
ricularen Vorgaben für die IGS festgelegt. 
Bei Schülerinnen und Schülern mit einem 
sonderpädagogischen Förderbedarf sind bei 
zieldifferenter Integration die Kerncurricula 
der entsprechenden Förderschule heranzu-
ziehen. 
 

 
2.3  Eine wesentliche Aufgabe der Schule 
besteht darin, die Schülerinnen und Schüler 
zu befähigen, sich auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen sachgerecht und 
aktiv für den Erhalt der natürlichen Umwelt 
einzusetzen sowie für gute Beziehungen und 
Toleranz unter den Menschen verschiedener 
Nationen, Religionen und Kulturkreise einzu-
treten. Außerdem ist die Gleichberechtigung 
der Geschlechter durch eine Erziehung zu 
partnerschaftlichem Verhalten zu fördern, 
das einseitigen Rollenorientierungen in Fa-
milie, Beruf und Gesellschaft entgegenwirkt. 
 
Eine wichtige Aufgabe ist schließlich die Ori-
entierung der Schülerinnen und Schüler über 
die Berufs- und Arbeitswelt durch Unterricht 
und Erkundungen sowie Betriebspraktika. 
Einzelheiten regeln die Bezugserlasse zu h 
und i. 
 

 

 
2.4  Die Arbeit in der Schule zielt auf die 
Entwicklung der gesamten Persönlichkeit. 
Sie muss also die kognitive Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler und zugleich ihre 
sozialen, emotionalen, kreativen und prakti-
schen Fähigkeiten fördern. Dazu gehört, 
dass sie die Schülerinnen und Schüler in der 
Entwicklung ihrer Selbstständigkeit und ihrer 
Fähigkeit zu Kooperation und Mitbestim-
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mung unterstützt. 
 
Diesen Zielen dient zum einen der Unterricht 
und zum anderen ein Schulleben, das Anre-
gungen gibt und mitmenschliche Begegnun-
gen ermöglicht. Dabei soll durch eine Öff-
nung von Unterricht und Schule zur außer-
schulischen Umwelt hin auch die Teilnahme 
am kulturellen und politischen Leben der 
Gemeinde gefördert werden. 
 
 
2.5  Im Sekundarbereich I der IGS sollen die 
Schülerinnen und Schüler die Qualifikatio-
nen erwerben, mit denen sie ihren Bil-
dungsweg in berufs- oder studienbezogenen 
Schulformen des Sekundarbereichs II fort-
setzen können. 
 

 
2.5  Im Sekundarbereich I der IGS sollen die 
Schülerinnen und Schüler die Qualifikatio-
nen erwerben, mit denen sie ihren Bil-
dungsweg in berufs- oder studienbezogenen 
Schulformen des Sekundarbereichs II fort-
setzen können. 
 

 
3.  Stundentafel 
 

 

 
3.1  Der Unterricht in den Schuljahrgängen 5 
bis 10 besteht aus Pflicht-, Wahlpflicht- und 
Wahlunterricht nach Anlage 1. 
 

 
3.1  Der Unterricht im Sekundarbereich I 
besteht aus Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahl-
unterricht, in der im Schuljahrgang 10 ge-
führten Einführungsphase aus Pflicht- und 
Wahlunterricht nach Anlage 1. 
 

 
3.2.  Anmerkungen zur Stundentafel 
 

 

 
3.2.1  Zur Förderung der Schülerinnen und 
Schüler, zur Verbesserung fachspezifischer 
Lehr- und Lernverfahren sowie zur Weiter-
entwicklung des fachübergreifenden und 
fächerverbindenden Lernens kann die Schu-
le eine von der Stundentafel nach Nr. 3.1 
abweichende Verteilung der Fachstunden 
vornehmen. Dabei sind die Gesamtwochen-
stunden je Fach für den Durchgang in den 
Schuljahrgängen 5 bis 10 einzuhalten und 
soll die Schülerpflichtstundenzahl je Schul-
jahrgang um nicht mehr als eine Wochen-
stunde über- oder unterschritten werden. 
 

 

 
3.2.2  Die Stundentafel ist auf die Schuljahr-
gänge 5 bis 10 der IGS als Halbtagsschule 
ausgerichtet. Die IGS als Ganztagsschule 
macht ihren Schülerinnen und Schülern im 
Sekundarbereich I ein ganztägiges Unter-
richts- und Freizeitangebot.  
 

 
3.2.2  Die Stundentafel ist auf die Schuljahr-
gänge 5 bis 10 der IGS als Halbtagsschule 
ausgerichtet. Die IGS als Ganztagsschule 
macht ihren Schülerinnen und Schülern im 
Sekundarbereich I ein ganztägiges Unter-
richts-, Förder- und Freizeitangebot.  
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3.2.3  Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
sollen in den Schuljahrgängen 5 bis 8 min-
destens sechs, in den Schuljahrgängen 9 
und 10 mindestens vier Stunden in ihrer 
Klasse erteilen. Fachlehrerinnen und Fach-
lehrer sollen in der Regel ihre Klasse oder 
ihren Kurs mindestens in zwei aufeinander 
folgenden Schuljahren unterrichten. Die An-
zahl der Lehrkräfte in einer Klasse soll mög-
lichst gering sein. 
 

 

 
3.2.4  Im Schuljahrgang 5 können in den 
ersten vier Wochen freie Arbeits- und Unter-
richtsformen im Vordergrund stehen. Die 
Einhaltung der Stundenanteile der Fächer 
und Fachbereiche ist hierbei nachrangig. 
Damit sollen der Übergang der Schülerinnen 
und Schüler aus der Grundschule in die IGS 
und die Bildung einer Klassengemeinschaft 
erleichtert werden. 
 

 
3.2.4  Im Schuljahrgang 5 können zu Beginn 
des Schuljahres freie Arbeits- und Unter-
richtsformen im Vordergrund stehen. Die 
Einhaltung der Stundenanteile der Fächer 
und Fachbereiche ist hierbei nachrangig. 
Damit sollen der Übergang der Schülerinnen 
und Schüler aus der Grundschule in die IGS 
und die Bildung einer Klassengemeinschaft 
erleichtert werden. 
 

 
3.2.5  Soweit in einem Fachbereich fach-
übergreifend oder fächerverbindend unter-
richtet wird, entfallen auf die einzelnen Fä-
cher im Schuljahresmittel gleiche Stunden-
anteile. 
 

 

 
3.2.6  Ein in der Stundentafel einstündig 
ausgewiesenes Fach ist in der Regel als 
Epochenunterricht oder als Halbjahresunter-
richt zu erteilen.  
 

 

 
3.2.7  Die Verfügungsstunde dient der 
Wahrnehmung erzieherischer und organisa-
torischer Aufgaben und wird in der Regel 
von der Klassenlehrerin oder dem Klassen-
lehrer erteilt. In den Schuljahrgängen 6 bis 
10 kann eine Verfügungsstunde eingerichtet 
werden; zusätzliche Lehrerstunden können 
nicht beansprucht werden. 
 

 

 
3.2.8  Es können zwei bis vier Stunden für 
Freiarbeit vorgesehen werden. Damit kön-
nen die Schülerinnen und Schüler stärker 
entsprechend ihren Interessen und Neigun-
gen eigene Lernschwerpunkte wählen und 
weitgehend selbstständig erarbeiten. Die 
dafür erforderlichen Stunden sind in der Re-
gel aus dem Bereich des Pflicht- oder Wahl-
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pflichtunterrichts zu nehmen; die Lernange-
bote sollen sich dabei auf die hierfür in An-
spruch genommenen Fächer und Fachbe-
reiche beziehen. 
 
 
3.2.9  In den Schuljahrgängen 7 bis 10 wird 
Wahlpflichtunterricht angeboten, der nach 
den Möglichkeiten der Schule gestaltet wird. 
Dabei sind folgende Rahmenbedingungen 
zu beachten: 
In den Schuljahrgängen 7 und 8 sind Arbeit-
Wirtschaft-Technik, eine zweite Fremdspra-
che, Naturwissenschaften und möglichst 
auch Gesellschaftslehre sowie Fächer des 
Fachbereichs musisch-kulturelle Bildung 
anzubieten; es können weitere Fächer mit 
Ausnahme der Fächer Deutsch, erste 
Fremdsprache und Mathematik angeboten 
werden. Wahlpflichtunterricht kann auch 
fachübergreifend oder fächerverbindend 
durchgeführt werden. Eine zweite Fremd-
sprache ist vierstündig, die anderen Fächer 
sind zwei- oder vierstündig vorzusehen. Die 
Schülerin oder der Schüler hat aus dem An-
gebot ein vierstündiges Fach oder zwei 
zweistündige Fächer auszuwählen. Mit Aus-
nahme der zweiten Fremdsprache, die für 
die Dauer von vier Schuljahren beizubehal-
ten ist, sind die gewählten Fächer in der Re-
gel für mindestens zwei Schuljahrgänge bei-
zubehalten. In den Schuljahrgängen 9 und 
10 kann die Schülerin oder der Schüler nach 
Maßgabe des Angebots der Schule die bei-
den in den Schuljahrgängen 7 und 8 gewähl-
ten Fächer weiterführen, aber auch zwei 
neue Fächer wählen; Satz 4 gilt entspre-
chend.  
 

 
3.2.9  Ausgenommen in der Einführungs-
phase der gymnasialen Oberstufe, wird in 
den Schuljahrgängen 7 bis 10, ggf. 6 bis 10, 
Wahlpflichtunterricht nach Nr. 3.1 Anlage 1, 
Fußnote 2, nach den Möglichkeiten der 
Schule angeboten. Dabei sind folgende 
Rahmenbedingungen zu beachten: 
In den Schuljahrgängen 7 und 8 sind Arbeit-
Wirtschaft-Technik, eine zweite Fremdspra-
che als aus dem Schuljahrgang 6 fortgesetz-
te Fremdsprache, Naturwissenschaften und 
möglichst auch Gesellschaftslehre sowie 
Fächer des Fachbereichs musisch-kulturelle 
Bildung anzubieten; es können weitere Fä-
cher mit Ausnahme der Fächer Deutsch, 
erste Fremdsprache und Mathematik ange-
boten werden. Wahlpflichtunterricht kann 
auch fachübergreifend oder fächerverbin-
dend durchgeführt werden. Eine zweite 
Fremdsprache ist vierstündig, die anderen 
Fächer sind zwei- oder vierstündig vorzuse-
hen. Die Schülerin oder der Schüler hat aus 
dem Angebot ein vierstündiges Fach oder 
zwei zweistündige Fächer zu belegen. Mit 
Ausnahme der zweiten Fremdsprache sind 
gewählte Fächer in der Regel für mindestens 
zwei Schuljahrgänge beizubehalten. In den 
Schuljahrgängen 9 und 10 kann die Schüle-
rin oder der Schüler nach Maßgabe des An-
gebots der Schule die beiden Fächer aus 
dem Schuljahrgang 7 und 8 weiterführen, 
aber auch zwei neue Fächer wählen; Satz 4 
gilt entsprechend. Abweichend von Satz 2 
kann der Schulvorstand mit Zustimmung des 
Schulelternrats entscheiden, eine zweite 
Fremdsprache erst ab Schuljahrgang 7 an-
zubieten. 
 

 
3.2.9.1  Auf Beschluss der Gesamtkonferenz 
und mit Zustimmung des Schulelternrats 
kann die Schule den Wahlpflichtunterricht im 
Schuljahrgang 9 und 10 um je zwei Wo-
chenstunden erhöhen bei gleichzeitig ent-
sprechender Kürzung des Pflichtbereichs in 
den Fachbereichen Gesellschaftslehre, Na-
turwissenschaften und musisch-kulturelle 
Bildung. Bezüglich des Fachangebots in 
diesem Wahlpflichtunterricht gilt Nr. 3.2.9 

 
3.2.9.1  Auf Beschluss des Schulvorstands  
und mit Zustimmung des Schulelternrats 
kann die Schule den Wahlpflichtunterricht im 
Schuljahrgang 9 und 10 um je zwei Wo-
chenstunden erhöhen bei gleichzeitig ent-
sprechender Kürzung des Pflichtbereichs in 
den Fachbereichen Gesellschaftslehre, Na-
turwissenschaften und musisch-kulturelle 
Bildung. Bezüglich des Fachangebots in 
diesem Wahlpflichtunterricht gilt Nr. 3.2.9 
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entsprechend. Ein zusätzlicher Lehrerbedarf 
kann nicht geltend gemacht werden. 
 

entsprechend. Ein zusätzlicher Lehrerbedarf 
kann nicht geltend gemacht werden. 
 

 
3.2.10  An der IGS kann eine zweite Fremd-
sprache als Wahlfremdsprache bereits im 
Schuljahrgang 6 mit vier Wochenstunden für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler ange-
boten werden, die diese Fremdsprache als 
zweite Fremdsprache im Schuljahrgang 7 
wählen wollen. Auf Beschluss der Gesamt-
konferenz und mit Zustimmung des Schulel-
ternrats kann die IGS eine zweite Fremd-
sprache im Schuljahrgang 6 als zweite 
Wahlpflichtfremdsprache anbieten bei 
gleichzeitig entsprechender Kürzung des 
Pflichtunterrichts. Ein zusätzlicher Lehrerbe-
darf kann nicht geltend gemacht werden. Als 
zweite Fremdsprache ist in jeder IGS Fran-
zösisch, nach Möglichkeit auch Latein anzu-
bieten. Über die Genehmigung zur Einfüh-
rung einer anderen Sprache als zweite 
Fremdsprache entscheidet die oberste 
Schulbehörde. 
 

 
3.2.10  An der IGS kann eine zweite Fremd-
sprache als Wahlfremdsprache bereits im 
Schuljahrgang 6 mit vier Wochenstunden für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler ange-
boten werden, die diese Fremdsprache als 
zweite Fremdsprache im Schuljahrgang 7 
wählen wollen. Auf Beschluss der Gesamt-
konferenz und mit Zustimmung des Schulel-
ternrats kann die IGS eine zweite Fremd-
sprache im Schuljahrgang 6 als zweite 
Wahlpflichtfremdsprache anbieten bei 
gleichzeitig entsprechender Kürzung des 
Pflichtunterrichts nach Anlage 1 Fußnote 2. 
Ein zusätzlicher Lehrerbedarf kann nicht 
geltend gemacht werden. Als zweite Fremd-
sprache ist in jeder IGS Französisch, nach 
Möglichkeit auch Latein anzubieten. Über 
die Genehmigung zur Einführung einer an-
deren Sprache als zweite Fremdsprache, z. 
B. Spanisch, entscheidet die oberste Schul-
behörde. 
 

 
3.2.11  Arbeitsgemeinschaften sind nach 
den Möglichkeiten der Schule anzubieten. 
Die Teilnahme ist freiwillig. Im Einzelfall kann 
eine Schülerin oder ein Schüler die Höchst-
stundenzahl durch Teilnahme an Arbeitsge-
meinschaften überschreiten, wenn die Er-
ziehungsberechtigten zustimmen. 
 

 

 
3.2.12  Schülerinnen und Schüler, die nicht 
am Religionsunterricht gem. § 124 NSchG 
teilnehmen, sind zur Teilnahme am Unter-
richt Werte und Normen verpflichtet, soweit 
sich nicht aus § 128 Abs. 1 NSchG anderes 
ergibt. Einzelheiten regelt der Bezugserlass 
zu e. 
 

 

 
3.2.13  Die dritte Sportstunde wird im Rah-
men der Arbeitsgemeinschaften oder des 
Ganztagsangebotes bereitgestellt. 
 

 

 
3.2.14  Schülerinnen und Schüler können im 
Schuljahrgang 9 und 10 an einer dreistündig 
anzubietenden Wahlfremdsprache teilneh-
men. 
 

 
3.2.14  Schülerinnen und Schüler können im 
Schuljahrgang 9 und 10 an einer dreistündig 
anzubietenden Wahlfremdsprache teilneh-
men. 
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3.2.15  Unterricht nach dem Curriculum 
„Mobilität“ ist Bestandteil des Pflichtunter-
richts gemäß Bezugserlass zu f. 
 

 
3.2.14  Unterricht nach dem Curriculum 
„Mobilität“ ist Bestandteil des Pflichtunter-
richts gemäß Bezugserlass zu f. 
 

 
3.2.16  In Arbeit-Wirtschaft-Technik werden 
ab Schuljahrgang 8 Betriebs- und Arbeits-
platzerkundungen sowie Betriebspraktika 
durchgeführt. Einzelheiten regelt der Be-
zugserlass zu h. 
 

 
3.2.15   

 
3.2.17  In begründeten Einzelfällen kann 
eine zweite Lehrkraft zeitlich befristet im 
Pflichtunterricht zur individuellen Förderung 
von Schülerinnen und Schülern oder zur 
Verbesserung fachspezifischer Lehr- und 
Lernverfahren eingesetzt werden. Die hierfür 
erforderlichen Lehrerstunden dürfen nicht 
zur Kürzung im Pflichtunterricht führen. 
 

 
3.2.16   

 
4.  Organisation von Lernprozessen 
 

 

 
4.1  Die Lehr- und Lernverfahren sollen den 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, den 
individuellen Begabungen, Fähigkeiten und 
Neigungen und dem unterschiedlichen Lern-
verhalten gerecht werden. 
 

 

 
4.2  Der Unterricht ist so zu planen und zu 
gestalten, dass das selbstständige und ko-
operative Lernen sowie das handlungsorien-
tierte und problembezogene Arbeiten der 
Schülerinnen und Schüler angeregt und un-
terstützt werden. Große Bedeutung kommt 
deshalb neben dem Klassenunterricht den 
Sozialformen Einzel-, Partner- und Grup-
penarbeit und neben dem Lehrgangsunter-
richt den Unterrichtsformen Freiarbeit, Wo-
chenplanarbeit und Projektunterricht zu. 
 

 

 
4.3  Übungs-, Wiederholungs-, Anwen-
dungs- und Übertragungsphasen sind wich-
tig für die Sicherung, Einfügung und spätere 
Anwendung des Gelernten. Deshalb sollen 
die Schülerinnen und Schüler auch lernen, 
wie sinnvoll geübt und übertragen werden 
kann und wie sie selbstständig Ergebnisse 
sichern können. 
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4.4  Schülerinnen und Schüler sollen in zu-
nehmendem Maße an der Unterrichtspla-
nung und Unterrichtsgestaltung beteiligt 
werden. Dem dienen Besprechungen der 
Schulhalbjahrespläne mit fachübergreifen-
den sowie fächerverbindenden Vorhaben, 
die Diskussion der Planung für einzelne Un-
terrichtseinheiten und die selbstständige 
Wahl und Erarbeitung von Aufgaben, 
Schwerpunkten und Projekten. 
 

 

 
4.5  Es ist sicherzustellen, dass die Unter-
richtsplanung und Unterrichtsgestaltung auf 
der Grundlage der Rahmenrichtlinien einen 
annähernd gleichen Leistungsstand zwi-
schen den Klassen eines Schuljahrganges 
gewährleistet. Entsprechend der besonderen 
Lernausgangslage jeder Klasse, der Pla-
nung der einzelnen Lehrkraft und der evtl. 
Mitplanung von Schülerinnen und Schülern 
sollen aber auch klassenbezogene Schwer-
punktsetzungen im Rahmen der Jahrgangs-
planung möglich sein. 
 
Zum Erreichen dieser Ziele ist eine enge 
Zusammenarbeit der Lehrkräfte, insbeson-
dere im Rahmen von Klassenkonferenzen, 
Fach- und Fachbereichskonferenzen erfor-
derlich.  
 
Die zuständigen Konferenzen erstellen auf 
der Grundlage der Rahmenrichtlinien schul-
eigene Lehrpläne; hierbei sind fachbereichs-
übergreifende und fachbereichsverbindende 
Fragen und Inhalte angemessen zu berück-
sichtigen. 
 

 
4.5  Es ist sicherzustellen, dass die Unter-
richtsplanung und die Unterrichtsgestaltung 
auf der Grundlage der Kerncurricula einen 
annähernd gleichen Leistungsstand zwi-
schen den Klassen eines Schuljahrganges 
gewährleisten. Entsprechend der besonde-
ren Lernausgangslage jeder Klasse, der Pla-
nung der einzelnen Lehrkraft und der evtl. 
Mitplanung von Schülerinnen und Schülern 
sollen aber auch klassenbezogene Schwer-
punktsetzungen im Rahmen der Jahrgangs-
planung möglich sein. 
 
Zum Erreichen dieser Ziele ist eine enge 
Zusammenarbeit der Lehrkräfte, insbeson-
dere im Rahmen von Klassenkonferenzen, 
Fach- und Fachbereichskonferenzen erfor-
derlich.  
 
Die zuständigen Konferenzen erstellen auf 
der Grundlage der Kerncurricula schuleigene 
Lehrpläne; hierbei sind fachbereichsüber-
greifende und fachbereichsverbindende Fra-
gen und Inhalte angemessen zu berücksich-
tigen. 
 

 
4.6  Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte soll 
sich auf Fragen des Unterrichts und auch 
auf Probleme und Schwierigkeiten einzelner 
Schülerinnen und Schüler beziehen. Außer-
dem ist die Gestaltung des Schullebens ge-
meinsam abzusprechen. 
 

 

 
4.7  In jedem Schuljahr können mehrtägige 
Projekte durchgeführt werden; insgesamt 
können bis zu zehn Unterrichtstage dafür 
angesetzt werden. Die projektbezogene Ar-
beit kann dabei klassenbezogen, jahrgangs-
bezogen sowie jahrgangsübergreifend orga-
nisiert werden. 

 
4.7  In jedem Schuljahr können mehrtägige 
Projekte durchgeführt werden; insgesamt 
können bis zu zehn Unterrichtstage dafür 
angesetzt werden. Die projektbezogene Ar-
beit kann dabei klassenbezogen, jahrgangs-
bezogen sowie jahrgangsübergreifend orga-
nisiert werden. 
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Die Schülerinnen und Schüler sowie Erzie-
hungsberechtigten sind über die mit den 
Projekten verbundenen pädagogischen und 
organisatorischen Fragen zu informieren, bei 
der Planung und Vorbereitung sowie nach 
Möglichkeit an der Durchführung zu beteili-
gen. 
 

 

 
4.8  In den Schuljahrgängen 5 bis 10 sollen 
die Schülerinnen und Schüler insbesondere 
in den folgenden Bereichen fachübergrei-
fende methodische Kompetenzen erwerben: 
 

- Umgang mit der Bibliothek und dem 
Internet; 

- Anfertigen von Unterrichtsprotokollen 
und einfachen Referaten; 

- Textverarbeitung und Tabellenkalku-
lation; 

- Gestaltung und Strukturierung münd-
licher Vorträge; 

- Mediengestützte Präsentationsver-
fahren. 

 
Hierzu entwickelt die Schule ein Methoden-
konzept und bestimmt je Schuljahrgang ein 
Fach, in dem im Umfang von mindestens 
zehn Wochenstunden im Schuljahr die ent-
sprechenden Methoden vermittelt werden. 
Die Schule kann hiervon abweichen, wenn 
sie vergleichbare Festlegungen zur Umset-
zung des Methodenkonzepts beschließt. 
 
 

 

 
5.  Differenzierung und Förderung 
 

 

 
5.1  Differenzierungsmaßnahmen dienen der 
individuellen Förderung der Schülerinnen 
und Schüler. Mit einer Differenzierung der 
Ziele, Inhalte und Methoden sollen die un-
terschiedlichen Lernvoraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler, die Unterschiede 
in ihren Leistungsfähigkeiten und Interessen 
und Neigungen berücksichtigt werden. 
Durch Formen einer Fachleistungsdifferen-
zierung sollen möglichst alle Schülerinnen 
und Schüler die Grundanforderungen der 
Rahmenrichtlinien und möglichst viele dar-
über hinaus erhöhte Anforderungen erfüllen. 
Durch Formen einer Wahldifferenzierung 
sollen sie in ihren Interessen und Neigungen 

 
5.1  Differenzierungsmaßnahmen dienen der 
individuellen Förderung der Schülerinnen 
und Schüler. Mit einer Differenzierung der 
Ziele, Inhalte und Methoden sollen die un-
terschiedlichen Lernvoraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler, die Unterschiede 
in ihren Leistungsfähigkeiten und Interessen 
und Neigungen berücksichtigt werden. 
Durch Formen einer Fachleistungsdifferen-
zierung sollen möglichst alle Schülerinnen 
und Schüler die Grundanforderungen der 
Kerncurricula und möglichst viele darüber 
hinaus erhöhte oder zusätzliche Anforderun-
gen erfüllen. Durch Formen einer Wahldiffe-
renzierung sollen sie in ihren Interessen und 
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gefördert werden und Lernschwerpunkte 
entwickeln können. Durch zusätzliche För-
dermaßnahmen sollen einzelne Schülerin-
nen und Schüler Lernrückstände ausglei-
chen und vorhandene Lernschwierigkeiten 
abbauen können. 
 
Der Pflichtunterricht findet in den unter 5.3.1 
genannten Fächern und Schuljahrgängen in 
Fachleistungskursen, in den anderen Schul-
jahrgängen in diesen Fächern sowie in den 
anderen Fächern in der Regel im Klassen-
verband statt. 
 

Neigungen gefördert werden und Lern-
schwerpunkte entwickeln können. Durch 
zusätzliche Fördermaßnahmen sollen ein-
zelne Schülerinnen und Schüler Lernrück-
stände ausgleichen und vorhandene Lern-
schwierigkeiten abbauen können. 
 
Der Pflichtunterricht findet in den unter 5.3.1 
genannten Fächern und Schuljahrgängen in 
Fachleistungskursen, in den anderen Schul-
jahrgängen in diesen Fächern sowie in den 
anderen Fächern in der Regel im Klassen-
verband statt. Nr. 5.3.1.2 bleibt unberührt. 
 

 
5.2  Innere Differenzierung ist wegen der 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler erforderlich. Sie 
ist Unterrichtsprinzip beim Unterricht in den 
Klassen und Kursen und dient der Berück-
sichtigung unterschiedlicher Leistungsfähig-
keiten durch eine Differenzierung in den An-
forderungen (Grund- und Zusatzanforderun-
gen), in der methodischen Gestaltung der 
Lernprozesse sowie in der Förderung von 
Interessen und Neigungen durch die Wahl 
von Schwerpunkten, Aufgaben, Methoden 
und Medien. 
 

 
5.2  Innere Differenzierung ist wegen der 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler erforderlich. Sie 
ist Unterrichtsprinzip beim Unterricht in den 
Klassen und Kursen und dient der Berück-
sichtigung unterschiedlicher Leistungsfähig-
keiten durch eine Differenzierung in den An-
forderungen (zusätzliche, erhöhte und 
grundlegende Anforderungen), in der me-
thodischen Gestaltung der Lernprozesse 
sowie in der Förderung von Interessen und 
Neigungen durch die Wahl von Schwerpunk-
ten, Aufgaben, Methoden und Medien. 
 

 
5.3  Formen äußerer Differenzierung in der 
IGS sind: 
 

- Fachleistungskurse, 
- Wahlpflichtkurse, 
- Wahlunterricht, 
- Arbeitsgemeinschaften, 
- Förderunterricht. 

 

 

 
5.3.1  Fachleistungskurse 
 
Für die äußere Fachleistungsdifferenzierung 
durch Fachleistungskurse gelten folgende 
Rahmenbedingungen: 
 
In Deutsch, Mathematik, Englisch und Na-
turwissenschaften wird der Unterricht auf 
mindestens zwei Anspruchsebenen – min-
destens A-Kurs und B-Kurs – durchgeführt; 
im A-Kurs werden auf Grund entsprechender 
Vorgaben in den Rahmenrichtlinien erhöhte 
Anforderungen gestellt. Auf Beschluss der 
Gesamtkonferenz kann in diesen Fächern 
insgesamt eine zusätzliche Anspruchsebene 

 
5.3.1  Fachleistungskurse 
 
Für die äußere Fachleistungsdifferenzierung 
durch Fachleistungskurse gelten folgende 
Rahmenbedingungen: 
 
In Deutsch, Mathematik, Englisch und Na-
turwissenschaften wird der Unterricht auf 
drei Anspruchsebenen (Z-, E- und G-Kurs) 
durchgeführt; auf Grund entsprechender 
Vorgaben in den Kerncurricula werden im Z-
Kurs zusätzliche, im E-Kurs erhöhte und im 
G-Kurs grundlegende Anforderungen ge-
stellt. Auf Beschluss der Gesamtkonferenz 
kann in diesen Fächern insgesamt eine zu-
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– Z-Kurs – eingerichtet werden.  
 
 
In Mathematik und Englisch ist eine äußere 
Fachleistungsdifferenzierung ab Schuljahr-
gang 7, in Deutsch ab Schuljahrgang 8, und 
in den Naturwissenschaften ab Schuljahr-
gang 9 durchzuführen. 
 
Bei der Ersteinstufung und bei Umstufungen 
von Schülerinnen und Schülern sind die Er-
ziehungsberechtigten rechtzeitig und umfas-
send zu informieren.  
 

sätzliche Anspruchsebene – Z-Kurs – einge-
richtet werden.  
 
In Mathematik und Englisch ist eine äußere 
Fachleistungsdifferenzierung ab Schuljahr-
gang 7, in Deutsch ab Schuljahrgang 8, und 
in den Naturwissenschaften ab Schuljahr-
gang 9 durchzuführen. 
 
Bei der Ersteinstufung und bei Umstufungen 
von Schülerinnen und Schülern sind die Er-
ziehungsberechtigten rechtzeitig und umfas-
send zu informieren.  
 
5.3.1.1  Abweichend von Nr. 5.3.1 kann die 
Schule auf Beschluss des Schulvorstands 
und mit Zustimmung des Schulelternrats bei 
der obersten Schulbehörde beantragen, in 
den Schuljahrgängen 7 und 8 vom Regelfall 
der äußeren Fachleistungsdifferenzierung 
auf drei Anspruchsebenen zu Gunsten einer 
inneren Fachleistungsdifferenzierung abzu-
weichen. Bei einer inneren Fachleistungsdif-
ferenzierung ordnet die Klassenkonferenz 
jeweils am Ende des 7. und des 8. Schul-
jahrgangs die Leistungen der Schülerinnen 
und Schüler den Anforderungen einer der 
drei entsprechenden Anspruchsebenen zu.  
Dem Antrag der Schule muss u. a. entnom-
men werden können, wie in den Fächern mit 
Fachleistungsdifferenzierung in den Schul-
jahrgängen 7 und 8 das Fachniveau auf den 
drei Anspruchsebenen erreicht werden soll, 
wie die Zuordnung der fachbezogenen Ge-
samtstunden in diesen Fächern erfolgt, wel-
che didaktischen und methodischen Diffe-
renzierungsverfahren Anwendung finden 
sollen und welche angemessenen Förder-
konzepte sowie Unterstützungsmaßnahmen 
vorgesehen sind. 
 

 
5.3.2  Wahlpflichtfächer 
 
Neben dem Pflichtunterricht wird Wahl-
pflichtunterricht angeboten, mit dem den 
Schülerinnen und Schülern die Wahl von 
Lernschwerpunkten ermöglicht wird. Im Lau-
fe der Schuljahrgänge 6 und 8 beraten die 
Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler und 
ihre Erziehungsberechtigten bei der Wahl 
des Wahlpflichtunterrichts. 
 

 
5.3.2  Wahlpflichtfächer 
 
Neben dem Pflichtunterricht wird Wahl-
pflichtunterricht angeboten, mit dem den 
Schülerinnen und Schülern die Wahl von 
Lernschwerpunkten ermöglicht wird. Im Lau-
fe der Schuljahrgänge 6 und 8 beraten Die 
Lehrkräfte beraten die Schülerinnen und 
Schüler und ihre Erziehungsberechtigten bei 
der Wahl des Wahlpflichtunterrichts. 
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5.3.3  Wahlunterricht und Arbeitsgemein-
schaften 
 
Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften 
berücksichtigen die Interessen und Neigun-
gen der Schülerinnen und Schüler und ge-
ben auch Anregungen für die Freizeitgestal-
tung. Der Wahlunterricht in einer Fremd-
sprache im Schuljahrgang 6 nach Nr. 3.2.10 
ermöglicht eine gezielte Vorbereitung auf 
den Wahlpflichtunterricht ab Schuljahrgang 
7. In Zusammenarbeit von Lehrkräften, 
Schülerinnen und Schülern und Erziehungs-
berechtigten wird ein möglichst ausgewoge-
nes Angebot an fachbezogenen, fachüber-
greifenden und fächerunabhängigen Ar-
beitsgemeinschaften entsprechend den örtli-
chen Möglichkeiten zusammengestellt. Ar-
beitsgemeinschaften können klassen- und 
jahrgangsübergreifend durchgeführt werden; 
ihre Dauer beträgt in der Regel ein Schul-
halbjahr. Sie können mit Genehmigung 
durch die Schulleiterin oder den Schulleiter 
in Form von Blockunterricht durchgeführt 
werden. 
 
 
Arbeitsgemeinschaften, die geeignet sind, 
geschlechtsspezifische Benachteiligungen 
im Unterricht zu verringern, können für Schü-
lerinnen und Schüler getrennt angeboten 
werden. 
 

5.3.3  Wahlunterricht und Arbeitsgemein-
schaften 
 
Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften 
berücksichtigen die Interessen und Neigun-
gen der Schülerinnen und Schüler und ge-
ben auch Anregungen für die Freizeitgestal-
tung. Der Wahlunterricht in einer Fremd-
sprache im Schuljahrgang 6 nach Nr. 3.2.10 
ermöglicht eine gezielte Vorbereitung auf 
den Wahlpflichtunterricht ab Schuljahrgang 
7. In Zusammenarbeit von Lehrkräften, 
Schülerinnen und Schülern und Erziehungs-
berechtigten wird ein möglichst ausgewoge-
nes Angebot an fachbezogenes, fachüber-
greifendes und fächerunabhängiges Wahl-
unterrichts- und Arbeitsgemeinschaftenan-
gebot entsprechend den schulischen Mög-
lichkeiten zusammengestellt. Wahlunterricht 
und Arbeitsgemeinschaften können klassen- 
und jahrgangsübergreifend durchgeführt 
werden; ihre Dauer beträgt in der Regel ein 
Schulhalbjahr. Sie können mit Genehmigung 
durch die Schulleiterin oder den Schulleiter 
in Form von Blockunterricht durchgeführt 
werden. 
 
Arbeitsgemeinschaften, die geeignet sind, 
geschlechtsspezifische Benachteiligungen 
im Unterricht zu verringern, können für Schü-
lerinnen und Schüler getrennt angeboten 
werden. 
 

 
5.3.4  Förderunterricht 
 
Förderunterricht ist vorwiegend für die Schü-
lerinnen und Schüler einzurichten, die in den 
Fächern Deutsch, Mathematik oder Fremd-
sprachen Kenntnisdefizite haben und ihre 
Leistungen verbessern wollen. 
 
Die Teilnahme am Förderunterricht ist freiwil-
lig und erfolgt auf Vorschlag der betreffen-
den Fachlehrkraft in Abstimmung mit der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer und 
den Erziehungsberechtigten. Der Förderun-
terricht findet im Rahmen des wahlfreien 
Unterrichts statt. 
 
Der Förderunterricht soll von der jeweiligen 
Fachkraft erteilt werden; andernfalls ist eine 
enge Zusammenarbeit der Fachlehrkräfte 
erforderlich. 
 
Die Durchführung des Förderunterrichts für 
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ausländische Schülerinnen und Schüler und 
für Aussiedlerkinder bleibt hiervon unberührt. 
 
 
5.3.5  Individuelle Lernentwicklung 
 
In der IGS wird die von der Grundschule 
dokumentierte individuelle Lernentwicklung 
für die Schülerinnen und Schüler in den 
Schuljahrgängen 5 bis 10 fortgeschrieben.  
 
Die Dokumentation enthält Aussagen 
 

- zur Lernausgangslage, 
- zu den im Planungszeitraum ange-

strebten Zielen, 
- zu Maßnahmen, mit deren Hilfe das 

Ziel erreicht werden soll, 
- zur Beschreibung und Einschätzung 

des Fördererfolgs durch die Lehrkraft 
und durch die Schülerin oder den 
Schüler. 

 
Die Klassenkonferenz erörtert die individuel-
le Lernentwicklung und beschließt die sich 
daraus ergebenden Arbeitsschritte. Die do-
kumentierte individuelle Lernentwicklung ist 
mit Grundlage der Unterrichtung und Bera-
tung der Erziehungsberechtigten über die 
schulische Entwicklung ihres Kindes. 
 

 
5.3.5  Individuelle Lernentwicklung 
 
In der IGS wird die von der Grundschule 
dokumentierte individuelle Lernentwicklung 
für die Schülerinnen und Schüler in den 
Schuljahrgängen 5 bis 10, ausgenommen in 
der Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe, fortgeschrieben.  
 

 
6.  Leistungsbewertung und Lernkontrollen, 

Lernentwicklungsberichte und Noten-
zeugnisse 

 

 

 
6.1  Jede Schülerin und jeder Schüler hat 
einen Anspruch auf Anerkennung des indivi-
duellen Lernfortschritts. Die Beobachtung 
des Lernprozesses, die Feststellung der 
Lernergebnisse und schließlich die Leis-
tungsbewertung haben für sie oder ihn die 
pädagogische Funktion der Bestätigung und 
Lernkorrektur, der Hilfe zur Selbsteinschät-
zung, der Lernhilfe und Ermutigung. Den 
Erziehungsberechtigten dient die Leistungs-
bewertung zur Information über die Lernent-
wicklung und ggf. über besondere Lern-
schwierigkeiten. 
 

 

 
6.2  Die Leistungsbewertung darf sich nicht 
in punktueller Leistungsmessung erschöp-
fen, sondern muss den Ablauf eines Lern-
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prozesses einbeziehen. Bei allen Entschei-
dungen, die für den weiteren Bildungsgang 
von Bedeutung sein können, müssen neben 
den Ergebnissen der Lernkontrollen auch die 
verschiedenen Bedingungen berücksichtigt 
werden, von denen der Lernerfolg einer 
Schülerin oder eines Schülers abhängt. 
 
 
6.3  Grundlage für die Leistungsbewertung 
sind neben Beobachtungen des Lernprozes-
ses schriftliche, mündliche und besondere 
fachspezifische Lernkontrollen. In allen Fä-
chern haben mündliche und fachspezifische 
Lernkontrollen eine große Bedeutung.  
 
Lernkontrollen und weitere Ergebnisse aus 
der Unterrichtsarbeit informieren über die 
Lernentwicklung und den Lernstand der 
Schülerinnen und Schüler. Ihre Auswertung 
bildet zusammen mit den Ergebnissen der 
Schülerbeobachtung die Grundlage für die 
individuelle Förderung, für zusätzliche Diffe-
renzierungsmaßnahmen und für die Lern-
entwicklungsberichte und Notenzeugnisse. 
Sie geben den Lehrkräften zudem Auskunft 
über die Wirksamkeit des Unterrichts und 
damit über evtl. erforderliche Veränderun-
gen. 
 

 

 
6.4  Für die Anzahl der zu zensierenden 
schriftlichen Lernkontrollen gilt in den Schul-
jahrgängen 5 bis 10: In einem fünfstündigen 
Fach sind 5 bis 7, in einem vierstündigen 
Fach 4 bis 6 und in einem dreistündigen 
Fach 3 bis 5 schriftliche Lernkontrollen je 
Schuljahr zu schreiben; die mittlere Zahl gibt 
den Regelfall an. 
 

 

 
6.5  In den übrigen Fächern sind mit Aus-
nahme des Faches Sport zwei zensierte 
schriftliche Lernkontrollen im Schuljahr ver-
bindlich. Bei Unterricht, der nur ein Schul-
halbjahr erteilt wird, entscheidet die Fach-
konferenz, ob eine zensierte schriftliche 
Lernkontrolle verbindlich ist oder zwei zen-
sierte schriftliche Lernkontrollen verbindlich 
sind; sofern eine verbindlich ist, kann diese 
nicht ersetzt werden durch eine andere Form 
von Lernkontrolle nach Nr. 6.7. 
 

 

 
6.6  Die schriftlichen Lernkontrollen sollen in 
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der Regel in den Schuljahrgängen 5 und 6 
nicht länger als eine Unterrichtsstunde, in 
den übrigen Schuljahrgängen nicht länger 
als zwei Unterrichtsstunden, im Fach 
Deutsch in den Schuljahrgängen 8 bis 10 
nicht länger als drei Unterrichtsstunden dau-
ern. 
 
 
6.7  An die Stelle einer der verbindlichen 
Lernkontrollen nach den Nrn. 6.4 und 6.5 
kann in den Schuljahrgängen 7 bis 9, in den 
Fächern Musik und Kunst in den Schuljahr-
gängen 5 bis 9 nach Beschluss der Fach-
konferenz eine andere Form von Lernkon-
trolle treten, die schriftlich oder fachpraktisch 
zu dokumentieren und mündlich zu präsen-
tieren ist. Die Lernkontrolle hat sich auf die 
im Unterricht behandelten Inhalte und Me-
thoden zu beziehen. Das Nähere regelt die 
Fachkonferenz. 
 

 

 
6.8  Weitere Einzelheiten zu den schriftli-
chen Arbeiten sowie den Zeugnissen sind 
durch die Bezugserlasse zu j und m gere-
gelt. 
 

 

 
6.9  In einem Schuljahrgang können fachbe-
zogene verbindliche schriftliche Lernkontrol-
len auf der Grundlage landesweit einheitli-
cher Aufgabenstellungen und Bewertungs-
vorgaben geschrieben und bewertet werden. 
Das Nähere regelt die oberste Schulbehör-
de. 
 

 

 
6.10  In den Schuljahrgängen 5 bis 8 können 
entweder Lernentwicklungsberichte erstellt 
oder Notenzeugnisse erteilt werden. Der 
Lernentwicklungsbericht enthält für alle Fä-
cher und Fachbereiche und ggf. fachüber-
greifend eine Darstellung der Lernentwick-
lung der Schülerin oder des Schülers und 
Hinweise für die weitere Förderung. Der 
Selbsteinschätzung der Schülerin oder des 
Schülers, der Rückmeldung für die Lehrkräf-
te und dem gemeinsamen Gespräch über 
das weitere Lernen – auch mit den Erzie-
hungsberechtigten – können Schülerberichte 
dienen; sie enthalten eine Stellungnahme 
der Schülerin oder des Schülers zur eigenen 
Lernentwicklung und zum eigenen Lern-
stand. 
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6.11  Ab Schuljahrgang 9 werden am 
Schluss des Schulhalbjahres und des Schul-
jahres Notenzeugnisse erteilt. Außerdem 
werden Übergangs-, Abgangs- und Ab-
schlusszeugnisse sowie auf besonderes 
Verlangen der Erziehungsberechtigten Zwi-
schenzeugnisse zur Vorlage bei Bewerbun-
gen ausgestellt. Dem Notenzeugnis kann ein 
Lernentwicklungsbericht beigefügt werden. 
 
Auf dem Zeugnisformular für den Erweiterten 
Sekundarabschluss I ist für Schülerinnen 
und Schüler, die vom 7. bis 10. Schuljahr 
durchgehend in einer zweiten Fremdsprache 
unterrichtet worden sind, zu vermerken, dass 
die Anforderungen in der zweiten Fremd-
sprache lehrplanmäßig den Anforderungen 
im Gymnasium entsprechen. 
 
 
 
Weitere Einzelheiten zur Vergabe von Lern-
entwicklungsberichten und Notenzeugnissen 
regelt der Bezugserlass zu j. 
 

 
6.11  Ab Schuljahrgang 9 werden am 
Schluss des Schulhalbjahres und des Schul-
jahres Notenzeugnisse erteilt. Außerdem 
werden Übergangs-, Abgangs- und Ab-
schlusszeugnisse sowie auf besonderes 
Verlangen der Erziehungsberechtigten Zwi-
schenzeugnisse zur Vorlage bei Bewerbun-
gen ausgestellt. Dem Notenzeugnis kann ein 
Lernentwicklungsbericht beigefügt werden. 
 
Auf dem entsprechenden Zeugnisformular 
für den Erweiterten Sekundarabschluss I ist 
für Schülerinnen und Schüler, die nach Nr. 
3.2.9 durchgehend in einer zweiten Fremd-
sprache unterrichtet worden sind oder in der 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstu-
fe eine zweite Fremdsprache neu beginnen, 
zu vermerken, dass die Anforderungen in 
der zweiten Fremdsprache lehrplanmäßig 
den Anforderungen im Gymnasium entspre-
chen. 
 
Weitere Einzelheiten zur Vergabe von Lern-
entwicklungsberichten und Notenzeugnissen 
regelt der Bezugserlass zu j. 
 

 
6.12  In den Fächern und Fachbereichen mit 
äußerer Fachleistungsdifferenzierung sind 
die Noten auf die Anspruchsebene des je-
weiligen Kurses bezogen. 
 

 

 
7.  Zusammenarbeit mit anderen Schulen 
 

 

 
7.1  Die enge Zusammenarbeit zwischen der 
IGS und den Grundschulen in ihrem Ein-
zugsbereich ist Voraussetzung für einen 
kontinuierlichen Bildungsweg der Schülerin 
oder des Schülers. 
 

 

 
7.2  Zur Abstimmung und Koordinierung des 
Übergangs von der Grundschule in die IGS 
findet eine regelmäßige Zusammenarbeit 
zwischen den Grundschulen und der IGS 
statt. Für diese Zusammenarbeit sind Schul-
leiterdienstbesprechungen vorzusehen; ge-
genseitige Hospitationen in den abgebenden 
und aufnehmenden Jahrgangsklassen sind 
anzustreben. 
 

 



18 
Geltende Regelungen Änderungsentwurf 

 
 
7.3  Wegen des Übergangs einzelner Schü-
lerinnen und Schüler von der IGS auf andere 
Schulformen des Sekundarbereichs I oder 
von diesen Schulformen auf die IGS ist eine 
Zusammenarbeit mit den Schulformen anzu-
streben. 
 
Die Zusammenarbeit mit der entsprechen-
den Förderschule wird notwendig, wenn 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf die Gesamtschule 
in der Absicht zielgleicher oder zieldifferenter 
Integration besuchen. 
 

 

 
7.4  Um Übergänge in den Sekundarbe-
reich II möglichst reibungslos zu gestalten, 
ist an jeder IGS eine Beauftragte oder ein 
Beauftragter für Fragen der Zusammenarbeit 
mit den benachbarten berufsbildenden 
Schulen und Gymnasien von der Schullei-
tung zu bestimmen. Die Schulleiterin oder 
der Schulleiter regelt die Zusammenarbeit im 
Einvernehmen mit den Leiterinnen und Lei-
tern der in Betracht kommenden Schulen. 
Die Zusammenarbeit mit der Berufsberatung 
ist durch den Bezugserlass zu i geregelt. 
 

 

 
8.  Zusammenarbeit mit den Erziehungsbe-
rechtigten 
 

 

 
8.1  Das Recht der Erziehungsberechtigten 
sowie die Aufgaben der Schule erfordern 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die 
Erziehungsberechtigten sind an den schuli-
schen Belangen und Entscheidungsprozes-
sen zu beteiligen. Im Einzelnen gelten die §§ 
87 bis 100 NSchG. 
 

 

 
8.2  Die Lehrerinnen und Lehrer sind ver-
pflichtet, die Erziehungsberechtigten über 
Grundsätze der schulischen Erziehung und 
über Ziele und Inhalte, Planung und Gestal-
tung des Unterrichts zu informieren und die-
se mit ihnen zu erörtern. Sie müssen außer-
dem die Erziehungsberechtigten über die 
Entwicklung ihres Kindes in der Schule, über 
sein Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten so-
wie über Lernerfolge und Lernschwierigkei-
ten unterrichten. Die Lehrerinnen und Lehrer 
benötigen ihrerseits Informationen der Er-
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ziehungsberechtigten über deren Kind. Die-
se gegenseitigen Informationen sind hilfreich 
für die Förderung der Kinder; sie können 
dazu beitragen, Störungen des Bildungspro-
zesses zu vermeiden. 
 
Die gegenseitigen Informationen und die 
Zusammenarbeit sind notwendig, um die 
Schülerinnen und Schüler über ihren weite-
ren Bildungs- und Berufsweg richtig beraten 
zu können. Damit wird auch sichergestellt, 
dass die Erziehungsberechtigten über die 
mit dem jeweiligen Schulabschluss verbun-
denen Berechtigungen ausreichend unter-
richtet sind. 
 
 
8.3  Der gegenseitigen Information und Be-
ratung dienen Elternabende, Elternsprechta-
ge, Sprechnachmittage, besondere Informa-
tionsveranstaltungen und Einzelberatungen; 
letztere können auch in Form von Hausbe-
suchen erfolgen. Die Erziehungsberechtig-
ten sind vor Entscheidungen, die sie in Be-
zug auf den Bildungsweg ihrer Kinder zu 
treffen haben, rechtzeitig zu informieren und 
zu beraten. 
 

 

 
8.4  Informationsveranstaltungen 
 
Für die Erziehungsberechtigten einzelner 
Schuljahrgänge finden Informationsveran-
staltungen insbesondere zu folgenden The-
men statt: 
 
Im Schuljahrgang 5 dienen sie der Informati-
on über Aufgaben und Ziele der IGS, über 
die Organisation des Unterrichts, über Inhal-
te und Arbeitsweisen und über das Schulle-
ben. 
 
Im Schuljahrgang 6 soll informiert werden 
über Aufgaben und Organisation der Fach-
leistungskurse und Wahlpflichtkurse und ihre 
Auswirkungen auf den Erwerb des Schulab-
schlusses. Im Schuljahr 8 soll erneut über 
die Schwerpunktbildungen durch Wahl-
pflichtkurse und die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen für den Sekundarbereich II 
informiert werden. 
 
Im Schuljahrgang 9 oder 10 werden mögli-
che Schullaufbahnen und Abschlüsse im 
allgemein bildenden und berufsbildenden 

 
 
 
 
 
 
 
 
Im Schuljahrgang 5 dienen sie der Informati-
on über Aufgaben und Ziele der IGS, über 
die Organisation des Unterrichts, die zweite 
Fremdsprache, die Inhalte und Arbeitswei-
sen und über das Schulleben. 
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Schulwesen dargestellt. Zu diesen Veran-
staltungen werden Vertreterinnen und Ver-
treter von berufs- wie auch studienbezoge-
nen Schulformen des Sekundarbereichs II 
und der Berufsberatung eingeladen. 
 
 
8.5  Einzelberatungen 
 
Einzelberatungen erstrecken sich u.a. auf 
Auskünfte über die Lernsituation einer Schü-
lerin oder eines Schülers, über Fragen der 
Schullaufbahn und die dabei zu erwägenden 
Maßnahmen.  
 
Für die Einzelberatungen ist vor allem die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer zu-
ständig. 
 

 

 
8.6  Termine für Elterninformationsveranstal-
tungen und Einzelberatungen sind in der 
Regel zeitlich so anzusetzen, dass sie auf 
die Berufstätigkeit von Erziehungsberechtig-
ten Rücksicht nehmen. 
 

 

 
9.  Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler 
in der Schule 
 

 

 
9.1  Zu den Aufgaben und Zielen der Arbeit 
in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der IGS 
gehört es, den Schülerinnen und Schülern 
frühzeitig Möglichkeiten der Mitwirkung so-
wie der Mitgestaltung in der Schule einzu-
räumen. Im Einzelnen gelten die §§ 77 bis 
87 NSchG. 
 

 

 
9.2  Die Schule muss deshalb entsprechen-
de Rahmenbedingungen für eine altersge-
mäß angemessene Beteiligung der Schüle-
rinnen und Schüler an schulischen Ent-
scheidungsprozessen und Fragen schaffen. 
Zu diesen Rahmenbedingungen gehören 
u.a.:  
 

- die Sicherstellung der Wahl der 
Schülerinnen- und Schülervertretung 
sowie der Konferenzteilnahme von 
Schülervertreterinnen und -vertretern; 

- die Nutzung der Schulanlagen durch 
die gewählte Schülerinnen- und 
Schülervertretung; 
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- die wöchentliche SV-Stunde für Ver-

sammlungen und Beratungen inner-
halb der regelmäßigen Unterrichts-
zeit; 

- bis zu je vier Schülerinnen- und 
Schülerversammlungen sowie Schü-
lerinnen- und Schülerratssitzungen 
im Schuljahr; 

- die Tätigkeit von SV-Beraterinnen 
oder SV-Beratern der Schülerschaft. 

 
 
9.3  Ein regelmäßiger Informationsaus-
tausch, insbesondere vor grundsätzlichen 
Entscheidungen, die die Schule betreffen, ist 
Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen Schule und Schü-
lerschaft. Grundsätzlich besteht ein Informa-
tionsrecht der Schülerinnen- und Schülerver-
tretung sowie eine Informationspflicht der 
Schulleitung und der Lehrkräfte. 
 

 

 
9.4  Die Einrichtung von eigenen Arbeitsge-
meinschaften und die Durchführung von ei-
genen Veranstaltungen, die die Schülerin-
nen- und Schülervertretung organisiert, so-
wie Mitteilungen der Schülerinnen- und 
Schülervertretung sollen nach dem Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag des NSchG ei-
nen für die Schülerinnen und Schüler zur 
freien Gestaltung überlassenen Erfahrungs-
raum darstellen. Derartige Aktivitäten sind, 
soweit sie den Bestimmungen des NSchG 
nicht widersprechen, von der Schule anzu-
regen, zu unterstützen und zu fördern. 
 

 

 
9.5  Die Schule sollte eine Vielfalt von Aktivi-
täten der Schülerinnen und Schüler fördern 
und eine breite Meinungsbildung gewährleis-
ten. Das Flugblatt, die Schülerzeitung sowie 
die für politische, religiöse oder weltan-
schauliche Richtungen eintretenden Schü-
lergruppen ermöglichen den Schülerinnen 
und Schülern sich zu artikulieren und ihre 
Meinung zum Ausdruck zu bringen. Das 
Flugblatt und die Schülerzeitung unterliegen 
dem Presserecht sowie den übrigen gesetz-
lichen Bestimmungen (§ 87 Abs. 3 NSchG). 
 

 

 
10.  Vorzeitiger Wechsel in die gymnasiale 
Oberstufe 
 

 
10.  Vorzeitiger Wechsel in die gymnasiale 
Oberstufe 
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10.1  Die Gesamtkonferenz einer IGS mit 
gymnasialer Oberstufe kann beschließen, zu 
Beginn des Schuljahrgangs 5 eine Klasse 
einzurichten, die von denjenigen Schülerin-
nen und Schülern des Schuljahrgangs be-
sucht wird, die beabsichtigen, durch Über-
springen eines Schuljahrgangs vorzeitig in 
die gymnasiale Oberstufe zu wechseln. Ziel 
des Unterrichts in dieser Klasse ist es, die 
Schülerinnen und Schüler zu befähigen, die 
allgemeine Hochschulreife ein Schuljahr 
früher zu erwerben. Ein Notenzeugnis nach 
Nr. 4.6 der Ergänzenden Bestimmungen zur 
Durchlässigkeits- und Versetzungsverord-
nung ist Voraussetzung für die Aufnahme in 
diese Klasse. 
 

 
10.1  Die Gesamtkonferenz einer IGS mit 
gymnasialer Oberstufe kann beschließen, zu 
Beginn des Schuljahrgangs 5 eine Klasse 
einzurichten, die von denjenigen Schülerin-
nen und Schülern des Schuljahrgangs be-
sucht wird, die beabsichtigen, durch Über-
springen eines Schuljahrgangs vorzeitig in 
die gymnasiale Oberstufe zu wechseln. Ziel 
des Unterrichts in dieser Klasse ist es, die 
Schülerinnen und Schüler zu befähigen, die 
allgemeine Hochschulreife ein Schuljahr 
früher zu erwerben. Ein Notenzeugnis nach 
Nr. 4.6 der Ergänzenden Bestimmungen zur 
Durchlässigkeits- und Versetzungsverord-
nung ist Voraussetzung für die Aufnahme in 
diese Klasse. 
 

 
10.2  Die Klasse ist eine der in dem betref-
fenden Schuljahrgang zu bildende Klasse. 
Die Schülerzahl dieser Klasse muss mindes-
tens 24 Schülerinnen und Schüler betragen. 
 

 
10.2  Die Klasse ist eine der in dem betref-
fenden Schuljahrgang zu bildende Klasse. 
Die Schülerzahl dieser Klasse muss mindes-
tens 24 Schülerinnen und Schüler betragen. 
 

 
10.3  Die Schule entscheidet, welcher Schul-
jahrgang bis zum Ende des Schuljahrgangs 
10 von den Schülerinnen und Schülern die-
ser Klasse übersprungen werden soll und 
legt das Lehrplankonzept für diese Klasse in 
den Schuljahrgängen 5 bis 10 fest. Dabei ist 
auch der Wechsel nach einem Schulhalbjahr 
in den nächsthöheren Schuljahrgang zuläs-
sig. 
 

 
10.3  Die Schule entscheidet, welcher Schul-
jahrgang bis zum Ende des Schuljahrgangs 
10 von den Schülerinnen und Schülern die-
ser Klasse übersprungen werden soll und 
legt das Lehrplankonzept für diese Klasse in 
den Schuljahrgängen 5 bis 10 fest. Dabei ist 
auch der Wechsel nach einem Schulhalbjahr 
in den nächsthöheren Schuljahrgang zuläs-
sig. 
 

 
10.4  Zur Förderung der Schülerinnen und 
Schüler dieser Klasse erhält die Schule zu-
sätzlich zehn Förderstunden. Die Schule 
entscheidet in eigener Verantwortung über 
die Verteilung dieser Stunden. 
 

 
10.4  Zur Förderung der Schülerinnen und 
Schüler dieser Klasse erhält die Schule zu-
sätzlich zehn Förderstunden. Die Schule 
entscheidet in eigener Verantwortung über 
die Verteilung dieser Stunden. 
 

 
11.  Schlussbestimmungen 
 

 

 
11.1  Schulen können mit Genehmigung der 
obersten Schulbehörde abweichende Model-
le erproben. 
 

 

 
11.2  Genehmigungen für die Einführung 
einer zweiten und dritten Pflicht-, Wahl-
pflicht- oder Wahlfremdsprache oder für ein 
anderes Fach, die einzelnen Integrierten 
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Gesamtschulen erteilt worden sind, gelten 
weiter. Die erforderlichen Anpassungen an 
die Vorgaben dieses Erlasses erfolgt durch 
die Schule. 
 
 
11.3  Dieser Erlass tritt am 1.8.2004 in Kraft. 
Er gilt erstmals für diejenigen Schülerinnen 
und Schüler, die zum 1.8.2004 in den 5. und 
6. Schuljahrgang der IGS eintreten oder zu-
rücktreten. Entsprechend tritt der Bezugser-
lass zu a außer Kraft. 
 

 
11.3  Dieser Erlass tritt am 1.8.2010 in Kraft. 
Er gilt erstmals für diejenigen Schülerinnen 
und Schüler, die zum 1.8.2010 in den 5. 
Schuljahrgang der IGS eintreten oder zu-
rücktreten. Entsprechend tritt der Bezugser-
lass zu a außer Kraft. 
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Anlage 1 zu Nr. 3.1.1 (Stundentafel) 
 

Schuljahrgang Be-
reich 

 
Fach/Fachbereich 

5 6 7 8 9 10 

Gesamtstun-
denzahl 

Deutsch 4 4 3 4 4 4 23 

Englisch 4 4 4 3 3 4 22 

Mathematik 4 4 3 4 4 4 23 

Religion/Werte und Normen 2 2 2 2 2 2 12 

Sport 2 2 2 2 2 2 12 

Gesellschaftslehre 
(Geschichte, Erdkunde, Politik) 

3 4 3 3 3 3 19 

Naturwissenschaften 
(Physik, Chemie, Biologie) 

4 4 4 4 3 3 22 

Musisch-kulturelle Bildung 
(Kunst, Musik) 

3 4 3 3 3 3 19 

Arbeit-Wirtschaft-Technik 
(einschl. Hauswirtschaft) 

2 2 2 1 2 1 10 

A
. P

fli
ch

tu
nt

er
ric

ht
 

Verfügungsstunde 1 - - - - - 1 

B
. W

ah
lp

fli
ch

t-
un

te
rr

ic
ht

 

Wahlpflichtbereich - + 2) 4 1) 4 1) 4 1) 4 1) 16 

C
. W

ah
l-

un
te

rr
ic

ht
 

Wahlbereich (Fremdsprache; Wahl-
fächer; Förderunterricht; Arbeitsge-
meinschaften) 

+  + 2) + + + + + 3) 

Schülerpflichtstundenzahl 29 30 30 30 30 30 179 
Schülerhöchststundenzahl + + + + + + + 
 
1) Wahlpflichtunterricht nach Nr. 3.2.9, ggf. in Verbindung mit Nr. 3.2.9.1 
2) Wahlfremdsprachen-, ggf. Wahlpflichtfremdsprachenunterricht nach Nr. 3.2.10 
3) Nach dem Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen“ in der 

jeweils geltenden Fassung erhalten die Schulen ein Stundenkontingent zur schuleigenen Schwerpunktsetzung 
und Gestaltung in den verschiedenen Schuljahrgängen. Die Lehrerstunden aus diesem Kontingent dürfen für 
Differenzierungsmaßnahmen im Wahlpflichtunterricht sowie für weitere Differenzierungs- und Fördermaßnah-
men und für das Angebot von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften verwendet werden.  
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Anlage 1 zu Nr. 3.1.1 (Stundentafel) neu 
 

Schuljahrgang Gesamtsumme 
Fach 

5 6 7 8 9 10 10 
(*Eph) 10 10 

(*Eph) 
Deutsch 4 4 4 3 4 4 4 23 244) 
1. Fremdsprache 
(Englisch) 

4 4 3 3 4 4 4 22 244) 

2. Fremdsprache 
(Wahlpflichtfremd-
sprache) 

- (4)2) (4) (4) (4) 
 

(4) 
 
4 (20) 20 

2. Fremdsprache 
(neu beginnende 
Fremdsprache) 

- - - - - - (4)3)  (4)3) 

Mathematik 4 4 3 4 4 4 4 23 244) 

Religion/WuN 2 2 2 2 2 2 2 12 12 

Sport 2 2 2 2 2 2 2 12 12 
Gesellschaftslehre 
Geschichte 
Erdkunde 
Politik-Wirtschaft 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 
1 
2 

19 20 

Naturwissenschaften 
Biologie 
Chemie 
Physik 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 
 

 
2 
2 
2 

22 28 

Mus.-kult. Bildung 
Musik 
Kunst 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 
2 

19 20 

AWT 2 22) 2 2 1 1 - 10 7 

Verfügungsstunde 1 - - - - - - 1 1 

Wahlpflichtunterricht + +1)2) 41) 41) 41) 41) - 
161)  
201) 

201) 

Wahlunterricht + + + + + + + +5) 

Pflichtstunden 29 
30 

(32)2) 
30 

(32)4) 
30  

(32)4) 
30  

(33)4) 
30 344) 179 1924) 

Höchststunden + + + + + + + + 
* Eph = Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
 
1) Wahlpflichtunterricht nach Nr. 3.2.9 bzw. zweite Fremdsprache nach Nrn. 3.2.9 und 3.2.10 
2)Für Schülerinnen und Schüler, die die zweite Fremdsprache als Wahlpflichtfremdsprache nach Nrn. 3.2.9 und 3.2.10 wählen, 

entfallen in diesem Schuljahrgang zwei Pflichtstunden nach Entscheidung der Schule in den Fachbereichen Gesellschaftsleh-
re, musisch-kulturelle Bildung und AWT. Die Schule kann auf Beschluss des Schulvorstands und mit Zustimmung des Schul-
elternrats entscheiden, für alle Schülerinnen und Schüler, die keine zweite Fremdsprache wählen, einen zweistündigen Wahl-
pflichtunterricht einzurichten; Satz 1 gilt entsprechend; ein zusätzlicher Lehrerbedarf kann nicht geltend gemacht werden. 

3) Eine zweite Fremdsprache ist in der Einführungsphase als neu beginnende Fremdsprache zu wählen, sofern in den Schul-
jahrgängen davor keine zweite Fremdsprache durchgehend als Wahlpflichtfremdsprache nach Nrn. 3.2.9 und 3.2.10 erlernt 
worden ist; eine in der Einführungsphase neu beginnende Fremdsprache ist in der Qualifikationsphase durchgehend vier-
stündig zu erlernen. Die Verpflichtung zur zweiten Fremdsprache entfällt, wenn sie vor Eintritt in die Einführungsphase als 
Wahlpflichtfremdsprache mindestens fünf Jahre lang oder im Umfang von zwanzig Gesamtstunden durchgehend erlernt wor-
den ist. 

4) Die Schule verteilt in eigener Verantwortung die zusätzlichen Schülerpflichtstunden auf die Z-Kurse in den Fächern mit Fach-
leistungsdifferenzierung; sie kann diese Stunden als zusätzliche Fachstunden teilweise auch im Wahlpflichtunterricht einrich-
ten. 

5) Nach dem Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen“ in der jeweils gelten-
den Fassung erhalten die Schulen ein Stundenkontingent zur schuleigenen Schwerpunktsetzung und Gestaltung in den ver-
schiedenen Schuljahrgängen. Die Lehrerstunden aus diesem Kontingent dürfen für Differenzierungsmaßnahmen im Wahl-
pflichtunterricht sowie für weitere Differenzierungs- und Fördermaßnahmen und für das Angebot von Wahlunterricht und Ar-
beitsgemeinschaften verwendet werden. 

 
 


